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im Gesellschaftsverhältnis hat, geht ein verbleibender Rest an Ungewissheit zulasten der 
Körperschaft. Spricht der Maßstab des Handelns eines ordentlichen und gewissenhaften 
Geschäftsleiters für die Veranlassung einer Vorteilszuwendung im Gesellschaftsverhältnis, hat 
die Körperschaft die Umstände darzulegen, aus denen sich eine andere Beurteilung ergeben 
kann (→ BFH vom 19. 3. 1997, I R 75/96, BStBl. II S. 577). 

– Beweislast bei beherrschendem Gesellschafter. Der beherrschende Gesellschafter hat 
das Vorliegen einer im Voraus geschlossenen klaren und eindeutigen Vereinbarung nachzu-
weisen (→ BFH vom 29. 7. 1992, I R 28/92, BStBl. 1993 II S. 247). 

– Beweislast bei international verbundenen Unternehmen. Zur Mitwirkungs- und 
Nachweispflicht bei international verbundenen Unternehmen → BMF vom 12. 4. 2005, 
BStBl. I S. 570. § 90 Abs. 3 AO bzw. die GAufzV sind zu beachten.  

Fremdvergleich von Preisen bei Handel zwischen verbundenen Unternehmen. Zur 
Bemessung der vGA bei grenzüberschreitenden Geschäftsbeziehungen zwischen verbundenen 
Unternehmen → BFH-Urteile vom 17. 10. 2001, I R 103/00, BStBl. 2004 II S. 171 und 
→ BFH vom 6. 4. 2005, I R 22/04, BStBl. 2007 II S. 658. Zur Anwendung des BFH-Urteils 
vom 17. 10. 2001 (a. a. O.) → BMF vom 26. 2. 2004, BStBl. I S. 270.1  

Hingabe von Wirtschaftsgütern. Für die Bemessung der vGA ist bei Hingabe von Wirt-
schaftsgütern von deren gemeinem Wert, der durch den erzielbaren Erlös bestimmt wird, aus-
zugehen (→ BFH vom 18. 10. 1967, I 262/63, BStBl. 1968 II S. 105 und → BFH vom 27. 11. 
1974, I R 250/72, BStBl. 1975 II S. 306).  

Nutzungsüberlassungen. Für die Bemessung der vGA ist bei Nutzungsüberlassungen von der 
erzielbaren Vergütung auszugehen (→ BFH vom 27. 11. 1974, I R 250/72, BStBl. 1975 II 
S. 306, → BFH vom 6. 4. 1977, I R 86/75, BStBl. II S. 569 und → BFH vom 28. 2. 1990, 
I R 83/87, BStBl. II S. 649). Zur Bemessung der vGA bei der Überlassung eines betrieblichen 
Kfz → BMF vom 3. 4. 2012, BStBl. I S. 478.  

Rückgängigmachung. Die Rückgängigmachung von vGA ist nur in besonders gelagerten 
Ausnahmefällen möglich (→ BFH vom 10. 4. 1962, I 65/61 U, BStBl. III S. 255 und → BFH 
vom 23. 5. 1984, I R 266/81, BStBl. II S. 723 und → BMF vom 6. 8. 1981, BStBl. I S. 599).  

Steuerbilanzgewinn. Die Gewinnerhöhung aufgrund einer vGA i. S. d. § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG 
ist dem Steuerbilanzgewinn außerhalb der Steuerbilanz im Rahmen der Ermittlung des Ein-
kommens der Körperschaft hinzuzurechnen (→ BMF vom 28. 5. 2002, BStBl. I S. 603).2  

Verdeckte Gewinnausschüttung und Kapitalertrag nach § 20 EStG. Für die Anwendung 
des § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG kommt es nicht darauf an, ob und in welcher Höhe die vGA beim 
Gesellschafter tatsächlich einen Kapitalertrag nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2, Nr. 9 oder Nr. 10 
Buchstabe a oder b EStG auslöst (→ BFH vom 29. 4. 1987, I R 176/83, BStBl. II S. 733, 
→ BFH vom 22. 2. 1989, I R 44/85, BStBl. II S. 475, → BFH vom 14. 3. 1989, I R 8/85, 
BStBl. II S. 633 und → BFH vom 26. 6. 2013, I R 39/12, BStBl. II 2014 S. 174). 

 Beachte hierzu → H 8.5. I. Zuflusseignung/Vorteilsgeneigtheit. 
 Zur Kapitalertragsteuerpflicht bei BgA → BMF vom 9. 1. 2015, BStBl. I S. 111.3 

 
 

Schreiben betr. Korrektur einer verdeckten Gewinnausschüttung  
innerhalb oder außerhalb der Steuerbilanz  

Vom 28. Mai 2002 (BStBl. I S. 603) 
(BMF IV A 2 – S 2742 – 32/02) 

 
1 Die Körperschaftsteuer bemisst sich bei Körperschaftsteuerpflichtigen grundsätzlich nach dem zu 
versteuernden Einkommen (§ 7 Abs. 1 KStG). Maßgebend für die Ermittlung des zu versteuernden 
Einkommens ist das Einkommen im Sinne des § 8 Abs. 1 KStG. Dies ermittelt sich nach den Vorschrif-
ten des Einkommensteuergesetzes und des Körperschaftsteuergesetzes. § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG 
schreibt allgemein vor, dass verdeckte Gewinnausschüttungen das Einkommen nicht mindern. Das 
Körperschaftsteuergesetz enthält keine Aussage dazu, auf welcher Stufe der Einkommensermittlung 
die verdeckte Gewinnausschüttung korrigiert wird. 

2 Nach dem BFH-Urteil vom 29. Juni 1994 (BStBl. 2002 II S. 366)4 erschöpft sich bei einem Kör- 
perschaftsteuerpflichtigen, der Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielt, die Rechtsfolge des § 8 Abs. 3 
_______________________________________________________________________________________ 

1 Nicht in der Positivliste des BMF-Schrb. v. 23. 4. 2010 (BStBl. I S. 391) enthalten; Einzelheiten vgl. dort. 
2 Nachstehend abgedruckt als Anl zu H 8.6. 
3 Ersetzt durch BMF-Schrb. v. 28. 1. 2019 IV C 2 – S 2706-a/15/10 001 BStBl. I 2019 S. 97. 
4 Leitsätze des Urteils: 1. Verspricht eine GmbH ihrem Gesellschafter-Geschäftsführer eine Umsatztantieme, die als ver-

deckte Gewinnausschüttung i. S. des § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG 1984 zu beurteilen ist, so ist dennoch sowohl in der Handels- als 
auch in der Steuerbilanz für die Umsatztantieme eine Rückstellung zu bilden. 2. Eine Tantiemerückstellung bleibt unbe-
schadet ihrer Behandlung als verdeckte Gewinnausschüttung Fremdkapital. Auch Ausschüttungsverbindlichkeiten sind als 
Fremdkapital zu behandeln. 3. Für eine Berichtigung der Steuerbilanz um die Tantiemerückstellung besteht so lange kein 
Rechtsgrund, als die Verbindlichkeit zivilrechtlich noch existent ist. 4. Die Rechtsfolge des § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG 1984 
setzt außerhalb der Steuerbilanz an. 

Anl 
zu H 8.6 
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Satz 2 KStG in einer Gewinnkorrektur und setzt außerhalb der Steuerbilanz an. Die Gewinnerhöhung 
auf Grund einer verdeckten Gewinnausschüttung im Sinne des § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG ist dem Steuer-
bilanzgewinn außerhalb der Steuerbilanz hinzuzurechnen. 

Nach dem Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt bei der Anwen-
dung der Grundsätze dieses Urteils über den entschiedenen Einzelfall hinaus Folgendes: 

 
I. Grundsatz 

1. Allgemeines 
3 Voraussetzung für die Annahme einer verdeckten Gewinnausschüttung im Sinne des § 8 Abs. 3 Satz 2 
KStG ist u. a. eine Vermögensminderung oder verhinderte Vermögensmehrung, die sich auf die Höhe des 
Einkommens ausgewirkt hat (vgl. Abschn. 31 Abs. 3 Satz 1 KStR 1995). Soweit eine verdeckte Gewinn-
ausschüttung im Sinne des § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG vorliegt, ist sie außerhalb der Steuerbilanz dem Steu-
erbilanzgewinn im Rahmen der Ermittlung des Einkommens der Körperschaft hinzuzurechnen. 
4 Ist die verdeckte Gewinnausschüttung bei der erstmaligen Veranlagung des Wirtschaftsjahrs, in 
dem es zu der Vermögensminderung bzw. zu der verhinderten Vermögensmehrung gekommen ist, 
nicht hinzugerechnet worden und kann diese Veranlagung nach den Vorschriften der Abgabenordnung 
nicht mehr berichtigt oder geändert werden, so unterbleibt die Hinzurechnung nach § 8 Abs. 3 Satz 2 
KStG endgültig. 
5 Zu einer anderen Ausschüttung im Sinne des § 27 Abs. 3 Satz 2 KStG in der Fassung vor Änderung 
durch das Steuersenkungsgesetz bzw. einer Leistung der Kapitalgesellschaft im Sinne des KStG in der 
Fassung des Steuersenkungsgesetzes kommt es unabhängig von der bilanziellen bzw. einkommens-
mäßigen Behandlung der verdeckten Gewinnausschüttung erst im Zeitpunkt ihres tatsächlichen Ab-
flusses (vgl. Abschn. 77 Abs. 6 KStR 1995). 
6 Beim Gesellschafter ist die verdeckte Gewinnausschüttung nach den für ihn geltenden steuerlichen 
Grundsätzen unabhängig davon zu erfassen, ob sie auf der Ebene der Gesellschaft dem Einkommen 
hinzugerechnet wurde.1  
2. Verdeckte Gewinnausschüttung bei Passivierung von Verpflichtungen 
7 Ist eine Vereinbarung mit dem Gesellschafter, die in der Steuerbilanz zu einer Passivierung ge-
führt hat (Verbindlichkeit oder Rückstellung), ganz oder teilweise als verdeckte Gewinnausschüttung 
zu beurteilen, hat dies auf die Passivierung der Verpflichtung keinerlei Einfluss. Das Betriebsver- 
mögen ist in der Steuerbilanz zutreffend ausgewiesen; der gebildete Passivposten ist im Hinblick 
auf die verdeckte Gewinnausschüttung nicht zu korrigieren. 
8 Für den betreffenden Passivposten in der Steuerbilanz ist zum Zwecke der weiteren steuerlichen 
Behandlung der verdeckten Gewinnausschüttung eine Nebenrechnung durchzuführen. In Höhe der 
verdeckten Gewinnausschüttung ist ein Teilbetrag I zu bilden. Die Höhe des Teilbetrags I ist nicht da-
von abhängig, dass ein entsprechender Betrag im Rahmen der Einkommensermittlung der Gesell-
schaft hinzugerechnet worden ist. Ergänzend ist festzuhalten, in welchem Umfang der Teilbetrag I bei 
der Einkommensermittlung dem Steuerbilanzgewinn hinzugerechnet worden ist (Teilbetrag II). Die  
Nebenrechnung als Folge einer verdeckten Gewinnausschüttung ist für jeden betroffenen Passivpos-
ten gesondert vorzunehmen. 
9 Die beiden Teilbeträge sind entsprechend der Entwicklung des Passivpostens in der Steuerbilanz 
fortzuschreiben. Sie sind aufzulösen, soweit die Verpflichtung (vgl. Rdnr. 7) in der Steuerbilanz gewinn-
erhöhend aufzulösen ist. Die Gewinnerhöhung, die sich durch die Auflösung der Verpflichtung in der 
Steuerbilanz ergibt, ist, soweit sie anteilig auf den durch das Gesellschaftsverhältnis veranlassten Teil 
der Verpflichtung entfällt, bis zur Höhe des aufzulösenden Teilbetrags II außerhalb der Steuerbilanz 
vom Steuerbilanzgewinn zur Vermeidung einer doppelten Erfassung abzuziehen. 
 

II. Auswirkungen der Grundsätze im Einzelnen 

1. Verdeckte Gewinnausschüttung bei laufenden Betriebsausgaben 
10 Maßgebend für die Hinzurechnung ist der Betrag, der im laufenden Wirtschaftsjahr den Steuerbi-
lanzgewinn und damit das Einkommen gemindert hat.  
Beispiel 1 
Die Kapitalgesellschaft erzielt im Wirtschaftsjahr 01 einen Steuerbilanzgewinn von 200 000 €. Dabei hat sie ihrem Ge-
sellschafter-Geschäftsführer gemäß Anstellungsvertrag 9000 € als laufendes Monatsgehalt gezahlt, obwohl nach dem 
Fremdvergleich nur 6000 € angemessen wären.  
11 Zur Ermittlung des Einkommens ist dem Steuerbilanzgewinn der Kapitalgesellschaft im Beispiels-
fall der Betrag von 36 000 € hinzuzurechnen. In Höhe des Hinzurechnungsbetrags liegen im Wirt-
schaftsjahr 01 eine Ausschüttung der Kapitalgesellschaft und beim Gesellschafter Einnahmen aus 
Kapitalvermögen vor.  
2. Verdeckte Gewinnausschüttung bei Passivierung von Verpflichtungen 
a) Abfluss der verdeckten Gewinnausschüttung im Jahr nach Passivierung der Verpflichtung  
Beispiel 2 
In der Steuerbilanz für das Wirtschaftsjahr 01 ist für eine Tantiemezusage an den Gesellschafter-Geschäftsführer eine 
Tantiemerückstellung von 70 000 € gebildet worden; die Tantieme ist zum 30. Juni 02 fällig und wird zu diesem Zeit-
_______________________________________________________________________________________ 

1 Vgl. aber § 8 b Abs. 1 Satz 2 i. d. F. des JStG 2007. 
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punkt ausgezahlt. Die durch die gebildete Rückstellung eingetretene Vermögensminderung ist (unstreitig) in Höhe von 
20 000 € eine verdeckte Gewinnausschüttung. Im Zuge der Veranlagung für das Wirtschaftsjahr 01 wird 
 a) die verdeckte Gewinnausschüttung hinzugerechnet 
 b) die verdeckte Gewinnausschüttung nicht hinzugerechnet; eine Änderungsmöglichkeit nach den Vorschriften der AO 

besteht nicht. 
12 In der Steuerbilanz der Gesellschaft ist im Unterfall a) und b) für das Wirtschaftsjahr 01 gewinnmindernd eine 
Tantiemerückstellung in Höhe von 70 000 € zu bilden. 
13 Im Unterfall a) kommt es im Zuge der Einkommensermittlung für 01 zur Hinzurechnung der verdeckten Gewinn-
ausschüttung von 20 000 €. Der Teilbetrag I und der Teilbetrag II belaufen sich am Schluss des Wirtschaftsjahrs 01 
jeweils auf 20 000 €. In Folge der Auszahlung in 02 kommt es zur Auflösung der Rückstellung; Auszahlung und Auf- 
lösung wirken sich nicht auf den Steuerbilanzgewinn aus. Die Teilbeträge I und II sind ebenfalls aufzulösen; die Auf- 
lösung hat keinen Einfluss auf die Einkommensermittlung der Gesellschaft. 
14 Im Unterfall b) unterbleibt im Zuge der Einkommensermittlung für 01 eine Hinzurechnung von 20 000 €. Der Teilbe-
trag I beläuft sich am Schluss des Wirtschaftsjahrs 01 auf 20 000 €, der Teilbetrag II auf 0 €. In Folge der Auszahlung in 
02 kommt es zur Auflösung der Rückstellung; Auszahlung und Auflösung wirken sich nicht auf den Steuerbilanzgewinn 
aus. Der Teilbetrag I ist aufzulösen; die Auflösung hat keinen Einfluss auf die Einkommensermittlung der Gesellschaft. 
15 Auf der Ebene des Gesellschafters führt der Zufluss der 70 000 € in den beiden Unterfällen in Höhe des Teil- 
betrags I (= 20 000 €) zu Einnahmen aus Kapitalvermögen und in Höhe des Restbetrags zu Einnahmen aus nichtselb-
ständiger Arbeit.  
b) Abfluss der verdeckten Gewinnausschüttung erst nach Ablauf einer Zeitspanne von mehr als 

zwölf Monaten 
Beispiel 3 
Dem Gesellschafter-Geschäftsführer ist für das Wirtschaftsjahr 01 eine Tantieme von 20 000 € zugesagt worden, die 
(zulässigerweise) am 31. Januar 03 fällig gestellt und ausbezahlt wird. Die durch die Rückstellung eintretende Vermö-
gensminderung stellt zu 50% eine verdeckte Gewinnausschüttung dar. In der Steuerbilanz für das Wirtschaftsjahr 01 
ist eine Tantiemerückstellung von 18 960 € gebildet und für das Wirtschaftsjahr 02 auf 20 000 € aufgestockt worden 
(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 a Buchstabe e EStG [Aufzinsungsbetrag]). Im Zuge der Veranlagung für das Wirtschaftsjahr 01 wird 
 a) die verdeckte Gewinnausschüttung hinzugerechnet 
 b) die verdeckte Gewinnausschüttung nicht hinzugerechnet; eine Änderungsmöglichkeit nach den Vorschriften der AO 

besteht nicht. 
Die Veranlagung für das Wirtschaftsjahr 02 ist noch offen. 
16 In der Steuerbilanz der Gesellschaft ist im Unterfall a) und b) am Schluss des Wirtschaftsjahrs 01 eine Tantieme-
rückstellung in Höhe von 18 960 € und am Schluss des Wirtschaftsjahrs 02 von 20 000 € auszuweisen. 
17 Im Unterfall a) kommt es im Zuge der Einkommensermittlung für 01 zur Hinzurechnung von 9480 € und für 02 von 
520 € (50% des Aufstockungsbetrags von 1040 €). Der Teilbetrag I und der Teilbetrag II belaufen sich am Schluss des 
Wirtschaftsjahrs 01 jeweils auf 9480 € und erhöhen sich am Schluss des Wirtschaftsjahrs 02 um jeweils 520 € auf 
jeweils 10 000 €. In Folge der Auszahlung in 03 kommt es zur Auflösung der Rückstellung; Auszahlung und Auflösung 
wirken sich nicht auf den Steuerbilanzgewinn aus. Die Teilbeträge I und II sind aufzulösen; die Auflösung hat keinen 
Einfluss auf die Einkommensermittlung der Gesellschaft. 
18 Im Unterfall b) unterbleibt im Zuge der Einkommensermittlung für 01 eine Hinzurechnung von 9480 €. Der Teilbetrag I 
beläuft sich am Schluss des Wirtschaftsjahrs 01 auf 9480 €, der Teilbetrag II auf 0 €. Im Zuge der Einkommensermittlung für 
02 kommt es zu einer Hinzurechnung von 520 €. Der Teilbetrag I erhöht sich am Schluss des Wirtschaftsjahrs 02  
auf 10 000 €, der Teilbetrag II beläuft sich zu diesem Stichtag auf 520 €. In Folge der Auszahlung in 03 kommt es  
zur Auflösung der Rückstellung; Auszahlung und Auflösung wirken sich nicht auf den Steuerbilanzgewinn aus. Die  
Teilbeträge I und II sind aufzulösen; die Auflösung hat keinen Einfluss auf die Einkommensermittlung der Gesellschaft. 

19 Auf der Ebene des Gesellschafters führt der Zufluss der 20 000 € in Höhe des Teilbetrags I (= 10 000 €) im Jahr 03 zu 
Einnahmen aus Kapitalvermögen und in Höhe des Restbetrags zu Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit.  
c) Durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasster Verzicht auf einen voll werthaltigen Anspruch, 

der zu einer verdeckten Gewinnausschüttung geführt hat 
Beispiel 4 
Wie Beispiel 3; der Gesellschafter-Geschäftsführer verzichtet aber am 15. Januar 03 aus durch das Gesellschaftsver-
hältnis veranlassten Gründen auf die Auszahlung der Tantieme. 
20 Es gelten die Grundsätze des BFH-Beschlusses vom 9. Juni 1997, BStBl. 1998 II S. 307. Die gewinnwirksame 
Auflösung der Tantiemerückstellung in der Steuerbilanz des Wirtschaftsjahrs 03 wird in gleicher Höhe durch eine Ein-
lage des Gesellschafters neutralisiert. Die Teilbeträge I und II sind aufzulösen; die Auflösung hat im Unterfall a) und b) 
keinen Einfluss auf die Einkommensermittlung der Gesellschaft. 
21 Auf der Ebene des Gesellschafters führt der Verzicht auf die Tantieme in Höhe des Teilbetrags I (= 10 000 €) zu 
Einnahmen aus Kapitalvermögen und der Differenzbetrag von Tantiemerückstellung und Teilbetrag I (= 10 000 €) zu 
Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit. In Höhe der Einlage (von 20 000 €) erhöhen sich die steuerlichen Anschaf-
fungskosten der Beteiligung.  
d) Durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasster Verzicht auf einen nicht voll werthaltigen 

Anspruch, der zu einer verdeckten Gewinnausschüttung geführt hat 

Beispiel 5 

Wie Beispiel 3; der Gesellschafter-Geschäftsführer verzichtet aber am 15. Januar 03 aus durch das Gesellschaftsverhält-
nis veranlassten Gründen auf die Auszahlung der Tantieme von 20 000 € (Anspruch war nur noch zu 40% werthaltig). 
22 War der Anspruch im Zeitpunkt des Verzichts nicht mehr voll werthaltig, beschränkt sich die Einlage nach den 
Grundsätzen des BFH-Beschlusses vom 9. Juni 1997 (a. a. O.) betragsmäßig auf den werthaltigen Teil der Tantieme-
verpflichtung lt. Steuerbilanz. Die in der Steuerbilanz des Wirtschaftsjahrs 03 auszubuchende Verpflichtung wirkt sich 
damit im Ergebnis im Unterfall a) und b) in Höhe des nicht werthaltigen Teils gewinnwirksam aus (60% von 20 000 € = 
12 000 €). 
23 Dieser Betrag von 12 000 € entfällt im Verhältnis des Teilbetrags I (10 000 €) zum Rückstellungsbetrag (20 000 €) 
auf die vormalige verdeckte Gewinnausschüttung (50% von 12 000 € = 6000 €). Sie ist daher außerhalb der Steuerbi-
lanz im Rahmen der Einkommensermittlung 03 bis zur Höhe des Teilbetrags II zu mindern. Im Unterfall a) sind dies 
6000 €; der Restbetrag des Teilbetrags II ist ebenso wie der Teilbetrag I ohne Auswirkung auf die Einkommenser- 
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mittlung aufzulösen. Im Unterfall b) kommt es zur Minderung um 520 €; der Restbetrag des Teilbetrags I ist ohne Aus-
wirkung auf die Einkommensermittlung aufzulösen. 
24 Auf der Ebene des Gesellschafters kommt es auf Grund des Verzichts auf die Tantieme in Höhe des werthaltigen 
Teils des Anspruchs (= 8000 €) zum Zufluss. Dieser führt im Verhältnis des Teilbetrags I (10 000 €) zur Rückstellung 
(20 000 €), d. h. zu 50% zu Einnahmen aus Kapitalvermögen und in Höhe des Restbetrags zu Einnahmen aus 
nichtselbständiger Arbeit. In Höhe der Einlage (= 8000 €) erhöhen sich die steuerlichen Anschaffungskosten der Betei-
ligung.  
e) Verdeckte Gewinnausschüttung bei Pensionsrückstellungen in der Anwartschaftsphase 
Beispiel 6 
Dem Gesellschafter-Geschäftsführer ist im Wirtschaftsjahr 01 (zulässigerweise ohne Berücksichtigung einer Probezeit) 
eine endgehaltsabhängige Pensionszusage (Invaliditäts- und Altersversorgung) erteilt worden. Im Wirtschaftsjahr 01 
war eine Pensionsrückstellung von 10 000 € zu bilden. Im Wirtschaftsjahr 02 waren 12 000 € zuzuführen. In Folge einer 
Gehaltsabsenkung im Wirtschaftsjahr 03 war die Rückstellung um 2000 € auf 20 000 € aufzulösen. Im Wirtschaftsjahr 
04 kommt es zur Zuführung von 10 000 € auf 30 000 €. Die Zusage ist in Höhe von 40% als verdeckte Gewinnaus-
schüttung einzustufen. Im Zuge der Veranlagung für das Wirtschaftsjahr 01 wird 
 a) die verdeckte Gewinnausschüttung hinzugerechnet 
 b) die verdeckte Gewinnausschüttung nicht hinzugerechnet; eine Änderungsmöglichkeit nach den Vorschriften der AO 

besteht nicht. 
Die Veranlagungen für die Wirtschaftsjahre 02 bis 04 sind noch offen. 
25 In der Steuerbilanz der Gesellschaft ist im Unterfall a) und b) eine Pensionsrückstellung auszuweisen. Am Schluss 
des Wirtschaftsjahrs 01 beträgt diese 10 000 €, am Schluss des Wirtschaftsjahrs 02 beträgt sie 22 000 €, am Schluss 
des Wirtschaftsjahrs 03 beträgt sie 20 000 € und am Schluss des Wirtschaftsjahrs 04 beträgt sie 30 000 €. Die jeweili-
gen Zuführungen bzw. die Auflösung wirken sich in der Steuerbilanz gewinnmindernd bzw. gewinnerhöhend aus. 
26 Im Unterfall a) kommt es im Rahmen der Einkommensermittlung des Veranlagungszeitraums für das Wirtschafts-
jahr 01 zur Hinzurechnung von 40% von 10 000 € = 4000 € und für das Wirtschaftsjahr 02 zur Hinzurechnung von 40% 
von 12 000 € = 4800 €. Die Teilbeträge I und II betragen am Schluss des Wirtschaftsjahrs 01 jeweils 4000 € und am 
Schluss des Wirtschaftsjahrs 02 jeweils 8800 €. 
27 Im Unterfall b) kommt es im Rahmen der Einkommensermittlung des Veranlagungszeitraums für das Wirtschafts-
jahr 01 nicht zur Hinzurechnung von 40% von 10 000 € = 4000 €. Am Schluss des Wirtschaftsjahrs 01 beträgt der 
Teilbetrag I 4000 € und der Teilbetrag II 0 €. Im Rahmen der Einkommensermittlung des Veranlagungszeitraums für das 
Wirtschaftsjahr 02 kommt es zur Hinzurechnung von 40% von 12 000 € = 4800 €. Am Schluss des Wirtschaftsjahrs 02 
beträgt der Teilbetrag I 8800 € und der Teilbetrag II 4800 €. 
28 Im Wirtschaftsjahr 03 kommt es in der Steuerbilanz in Folge der Rückstellungsauflösung zu einer Gewinn- 
erhöhung von 2000 €. Diese Gewinnerhöhung ist im Verhältnis des Teilbetrags I zum Schluss des vorangegangenen 
Wirtschaftsjahrs (8800 €) zum Rückstellungsbetrag zu diesem Zeitpunkt (22 000 €) durch das Gesellschaftsverhältnis 
veranlasst (40% von 2000 € = 800 €). Die Gewinnerhöhung von 2000 € in der Steuerbilanz 03 ist außerhalb der Steu-
erbilanz im Rahmen der Einkommensermittlung des Veranlagungszeitraums für das Wirtschaftsjahr 03 bis zur Höhe 
des Teilbetrags II zu mindern. Die Minderung beträgt in Unterfall a) und b) jeweils 800 €. Der Teilbetrag I in Höhe von 
8800 € ist in beiden Unterfällen ebenfalls um 800 € aufzulösen und in Höhe des Restbetrags von 8000 € fortzuführen. 
Der Restbetrag des Teilbetrags II beträgt nach Abzug von 800 € im Unterfall a) 8000 € und in Unterfall b) 4000 €.  
29 Im Rahmen der Einkommensermittlung des Veranlagungszeitraums für das Wirtschaftsjahr 04 kommt es im Unter-
fall a) und b) zur Hinzurechnung von 40% von 10 000 € = 4000 €. Im Unterfall a) betragen der Teilbetrag I und der Teil-
betrag II jeweils 12 000 €. Im Unterfall b) beträgt am Schluss des Wirtschaftsjahrs 04 der Teilbetrag I 12 000 € und der 
Teilbetrag II 8000 €.  
f) Verdeckte Gewinnausschüttung bei Pensionsrückstellungen in der Leistungsphase 

30 Die fällige Pensionsverpflichtung führt nach den Grundsätzen von R 41 Abs. 23 Satz 1 EStR zu 
einer gewinnerhöhenden Auflösung der Pensionsrückstellung in der Steuerbilanz; die laufenden Pen- 
sionszahlungen führen zu Betriebsausgaben. Im Ergebnis kommt es im Rahmen der Einkommenser-
mittlung auf der Ebene der Gesellschaft nur in Höhe des Saldos beider Größen zu einer Vermögens-
minderung und damit zu einer verdeckten Gewinnausschüttung. Beide Vorgänge sind für die Aus-
schüttung auf der Ebene der Gesellschaft und auf der Ebene des Gesellschafters aber getrennt zu 
betrachten.  
aa)  Gleich bleibender Anteil der durch das Gesellschaftsverhältnis veranlassten Zusage in der 

Leistungsphase 
Beispiel 7 
Dem Gesellschafter-Geschäftsführer ist im Wirtschaftsjahr 01 eine Pensionszusage (Invaliditäts- und Altersversorgung) 
erteilt worden, für die am Schluss des Wirtschaftsjahrs 15 eine Pensionsrückstellung von 100 000 € zu bilden ist. Die 
Zusage ist in Höhe von 40% als verdeckte Gewinnausschüttung einzustufen. Am Schluss des Wirtschaftsjahrs 15 
beläuft sich der Teilbetrag I auf 40 000 €. Der Teilbetrag II beläuft sich zu diesem Zeitpunkt 
 a) auf 40 000 € 
 b) auf 2000 €. 
Am 1. Januar 16 tritt planmäßig der Versorgungsfall ein; als Pensionsleistungen werden jährlich 7500 € (625 € im Mo-
nat) ausbezahlt, die Pensionsrückstellung am Schluss des Wirtschaftsjahrs 16 beläuft sich auf 93 000 €. 
31 Im Wirtschaftsjahr 16 kommt es in der Steuerbilanz in Folge der Rückstellungsauflösung zu einer Gewinner- 
höhung um 7000 €. Diese Gewinnerhöhung ist im Verhältnis des Teilbetrags I zum Schluss des vorangegangenen 
Wirtschaftsjahrs (40 000 €) zum Rückstellungsbetrag zu diesem Zeitpunkt (100 000 €) durch das Gesellschaftsverhältnis 
veranlasst (40% von 7000 € = 2800 €). Die Gewinnerhöhung in der Steuerbilanz des Wirtschaftsjahrs 16 ist im Rahmen 
der Einkommensermittlung für den Veranlagungszeitraum 16 außerhalb der Steuerbilanz bis zur Höhe des Teilbetrags II 
zu mindern. 
32 Im Unterfall a) mindert sich der Teilbetrag II um 2800 € auf 37 200 €, so dass sich isoliert betrachtet eine Einkom-
menserhöhung von 4200 € (7000 € . /. 2800 €) ergibt. Der Restbetrag des Teilbetrags II von 37 200 € ist fortzuführen. 
33 Im Unterfall b) mindert sich der Teilbetrag II um 2000 € auf 0 €, so dass sich isoliert betrachtet eine Einkommens- 
erhöhung von 5000 € (7000 € . /. 2000 €) ergibt. Eine Fortführung des Teilbetrags II entfällt. 
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34 Die Pensionszahlungen führen im Wirtschaftsjahr 16 zu laufenden Betriebsausgaben in Höhe von 7500 €. Diese 
sind in Höhe von 3000 € (= 40% von 7500 €) durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst. Dieser Betrag ist dem Steu-
erbilanzgewinn insoweit hinzuzurechnen, wie er die Differenz aus aufzulösendem Teilbetrag I und aufzulösendem Teil- 
betrag II übersteigt. Im Unterfall a) beträgt die Hinzurechnung 3000 € . /. (2800 € . /. 2800 €) = 3000 €. Im Unterfall b) 
beträgt sie 3000 € . /. (2800 € . /. 2000 €) = 2200 €. Im Ergebnis kommt es daher im Unterfall a) und im Unterfall b) zu einer 
effektiven Hinzurechnung von 200 € (= 40% von 500 € Mehraufwand gegenüber der Rückstellungsauflösung). 
35 Auf der Ebene des Gesellschafters führen die zufließenden Pensionszahlungen im Veranlagungszeitraum 16 in 
Höhe des Verhältnisses des Teilbetrags I zum Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs (40 000 €) zur Pensions-
rückstellung zu diesem Zeitpunkt (100 000 €) zu Einnahmen aus Kapitalvermögen von 3000 € (= 40% von 7500 €) und 
in Höhe des Restbetrags von 4500 € zu Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit.  
bb) Wechselnder Anteil der durch das Gesellschaftsverhältnis veranlassten Zusage in der Leis-

tungsphase 

36 Durch die durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasste Erhöhung der Pensionszahlungen ist der 
Anteil der durch das Gesellschaftsverhältnis veranlassten Pensionsleistung für die Wirtschaftsjahre ab 
der Änderung der Zusage in geeigneter Weise neu zu ermitteln. Im Wirtschaftsjahr der Änderung der 
Pensionszusage ist bis zum Zeitpunkt der Änderung der bisherige und danach der korrigierte Auftei-
lungsmaßstab anzuwenden; die Teilbeträge I und II sind entsprechend fortzuführen. Es gelten die 
Grundsätze der Rdnr. 31–35 entsprechend.  
g) Vollständiger Wegfall der Pensionsverpflichtung durch Tod 
Beispiel 8 
Dem Gesellschafter-Geschäftsführer ist im Wirtschaftsjahr 01 eine Pensionszusage (Invaliditäts- und Altersversorgung) 
erteilt worden, für die zum Schluss des Wirtschaftsjahrs 15 eine Pensionsrückstellung von 100 000 € zu bilden ist. Die 
Zusage ist (unstreitig) in Höhe von 40% als verdeckte Gewinnausschüttung einzustufen. Am Schluss des Wirtschafts-
jahrs 15 beläuft sich der Teilbetrag I auf 40 000 €. Der Teilbetrag II beläuft sich zu diesem Zeitpunkt 
 a) auf 40 000 € 
 b) auf 30 000 €. 
Am 1. Januar 16 stirbt der Gesellschafter-Geschäftsführer. 
37 Die auszubuchende Verpflichtung erhöht den Steuerbilanzgewinn des Wirtschaftsjahrs 16 um 100 000 €. 
38 Diese Gewinnerhöhung in der Steuerbilanz ist im Verhältnis des Teilbetrags I von 40 000 € zum Rückstellungs- 
betrag von 100 000 € (= zu 40% = 40 000 €) außerhalb der Steuerbilanz im Rahmen der Einkommensermittlung der 
Veranlagung des Wirtschaftsjahrs 16 bis zur Höhe des Teilbetrags II zu mindern. Im Unterfall a) kommt es zur Minde-
rung um 40 000 €. Im Unterfall b) kommt es zur Minderung um 30 000 €. Der Teilbetrag I ist im Unterfall a) und b) ohne 
Auswirkung auf die Einkommensermittlung aufzulösen.  
h) Aktiventod und Fälligwerden der Hinterbliebenenversorgung 
Beispiel 9 
Dem Gesellschafter-Geschäftsführer ist im Wirtschaftsjahr 01 eine Pensionszusage (Alters- und Hinterbliebenenver-
sorgung) erteilt worden, für die zum Schluss des Wirtschaftsjahrs 15 eine Pensionsrückstellung von 100 000 € zu bil-
den ist. Die Zusage ist in Höhe von 40% als verdeckte Gewinnausschüttung einzustufen. Am Schluss des Wirtschafts-
jahrs 15 beläuft sich der Teilbetrag I auf 40 000 €. Der Teilbetrag II beläuft sich zu diesem Zeitpunkt 
 a) auf 40 000 € 
 b) auf 30 000 €. 
Am 31. Dezember 16 stirbt der Gesellschafter-Geschäftsführer. Die Witwenversorgung (60% der Altersversorgung) 
führt zu einer Pensionsrückstellung von anfangs 190 000 €. 
39 In der Steuerbilanz des Wirtschaftsjahrs 16 kommt es in Folge der Rückstellungsaufstockung zu einer Gewinn-
minderung von 90 000 €. 
40 Diese Gewinnminderung ist im Verhältnis des Teilbetrags I zum Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs 
(40 000 €) zum Rückstellungsbetrag zu diesem Zeitpunkt (100 000 €) durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst (40% 
von 90 000 € = 36 000 €). Dem Steuerbilanzgewinn des Wirtschaftsjahrs 16 ist im Rahmen der Einkommensermittlung 
außerhalb der Steuerbilanz ein Betrag von 36 000 € hinzuzurechnen. Der Teilbetrag I erhöht sich im Unterfall a) und b) 
um jeweils 36 000 € auf 76 000 €. Im Unterfall a) erhöht sich der Teilbetrag II am Schluss des Wirtschaftsjahrs 16 auf 
76 000 € und im Unterfall b) erhöht sich der Teilbetrag II zu diesem Zeitpunkt auf 66 000 €. 
41 Für die nachfolgenden Jahre der Auszahlung gelten die Grundsätze unter Rdnr. 31–36 entsprechend.  
3. Verdeckte Gewinnausschüttung bei Posten der Aktivseite 
Beispiel 10 
Die Kapitalgesellschaft erwirbt von ihrem Gesellschafter eine Maschine (betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von fünf 
Jahren) im Wert von 100 000 € zum Preis von 120 000 €. Der Mehrpreis von 20 000 € ist durch das Gesellschaftsver-
hältnis veranlasst. 
42 Die Maschine ist mit den unter fremden Dritten üblichen Anschaffungskosten zu aktivieren (vgl. BFH-Urteil vom 
13. März 1985, BFH/NV 1986 S. 116). In Höhe der Differenz zum tatsächlich gezahlten Betrag kommt es zu einem durch 
das Gesellschaftsverhältnis veranlassten Aufwand, der als verdeckte Gewinnausschüttung gilt. Ein Zufluss beim Gesell-
schafter liegt in dem Zeitpunkt vor, in dem er den Anspruch nach den für ihn geltenden allgemeinen Gewinn- bzw. 
Einkommensermittlungsvorschriften zu erfassen hat. 
43 Kann die Veranlagung für das Wirtschaftsjahr der Anschaffung nach den Vorschriften der AO nicht mehr berichtigt 
oder geändert werden, ist das Wirtschaftsgut im Wirtschaftsjahr des ersten offenen Veranlagungszeitraums mit dem 
Wert zu bewerten, der sich unter Berücksichtigung der Abschreibungen bezogen auf die unter Fremden üblichen 
Anschaffungskosten ergibt. Die sich hierbei ergebende Vermögensminderung stellt eine verdeckte Gewinnausschüt-
tung dar. 

 
III. Anwendung 

44 Die Grundsätze dieses Schreibens sind in allen noch offenen Fällen anzuwenden. Steht die  
verdeckte Gewinnausschüttung im Zusammenhang mit einer passivierten Verpflichtung, so ist die Ver-
pflichtung in der Schlussbilanz des ersten offenen Wirtschaftsjahrs nach den vorstehenden Grundsät-
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zen in der Steuerbilanz auszuweisen. Soweit die sich danach ergebende Minderung des Steuerbilanz-
gewinns wirtschaftlich auf das laufende Wirtschaftsjahr entfällt, ist eine dieses Wirtschaftsjahr betref-
fende verdeckte Gewinnausschüttung entsprechend den Grundsätzen dieses Schreibens zu behan-
deln. Bis zur Höhe des Betrags, zu dem die Minderung des Bilanzgewinns wirtschaftlich nicht auf das 
laufende Wirtschaftsjahr entfällt, sind Beträge, die in den Vorjahren als verdeckte Gewinnausschüttun-
gen erfasst worden sind, im Rahmen der Einkommensermittlung dem Steuerbilanzgewinn hinzuzurech-
nen. Die in den Vorjahren und dem laufenden Jahr tatsächlich als verdeckte Gewinnausschüttung er-
fassten Beträge sind die ersten Zugänge zum Teilbetrag II. Der Teilbetrag I ergibt sich zum Schluss des 
laufenden Wirtschaftsjahrs in Höhe des Betrags, zu dem die Verpflichtung als durch das Gesellschafts-
verhältnis veranlasst anzusehen ist.  
Beispiel 11 
In 1990 wurde eine Pensionszusage erteilt, die (vereinfacht) jährlich zu Zuführungen zur Pensionsrückstellung  
von 10 000 € führt. Die Zusage ist zu 60% durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst. Bis zum Jahre 01 beträgt die 
Pensionsrückstellung rechnerisch 120 000 €. Davon sind 72 000 € als verdeckte Gewinnausschüttung behandelt wor-
den. 
 a) In der Steuerbilanz ist zum 31. Dezember 01 eine Pensionsrückstellung von 48 000 € ausgewiesen. 
 b) Wie a), daneben ist eine Ausschüttungsverpflichtung von 72 000 € ausgewiesen. 
In 02 wird auf die vorstehenden Grundsätze umgestellt, zum 31. Dezember 02 beträgt die Pensionsrückstellung 
130 000 €. 
Unterfall a) 
Durch die Rückstellungserhöhung auf 130 000 € ergibt sich in der Steuerbilanz eine Gewinnminderung von 82 000 €. 
Diese entfällt wirtschaftlich in Höhe von 10 000 € auf das laufende Wirtschaftsjahr. Von diesen 10 000 € werden 6000 € 
als verdeckte Gewinnausschüttung behandelt und dem Bilanzgewinn hinzugerechnet. Der Restbetrag von 72 000 € 
entfällt wirtschaftlich auf die Vorjahre; er wird bis zur Höhe der in der Vergangenheit tatsächlich als verdeckte Gewinn-
ausschüttung behandelten Beträge, d. h. um 72 000 € dem Bilanzgewinn hinzugerechnet. 
Zum 31. Dezember 02 beträgt der Teilbetrag II 78 000 €; der Teilbetrag I beträgt ebenfalls 78 000 €. 
Unterfall b) 
Durch die „Umbuchung“ von Ausschüttungsverbindlichkeit auf Rückstellung und die „normale“ Jahreszuführung 02 
ergibt sich eine Minderung des Bilanzgewinns von 10 000 €. Diese entfällt wirtschaftlich voll auf das Jahr 02. Von dem 
Minderungsbetrag sind 6000 € als verdeckte Gewinnausschüttung zu behandeln. Eine weitere Korrektur eines wirt-
schaftlich auf die Vorjahre entfallenden Minderungsbetrags entfällt. 
Zum 31. Dezember 02 beträgt der Teilbetrag II 78 000 €; der Teilbetrag I beträgt ebenfalls 78 000 €.  
Beispiel 12 
In 1990 wurde eine Pensionszusage erteilt, die (vereinfacht) jährlich zu Zuführungen zur Pensionsrückstellung von 
10 000 € führt. Die Zusage ist zu 60% durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst. Bis zum Jahre 00 beträgt die 
Pensionsrückstellung (rechnerisch) 110 000 €; eine Korrektur als verdeckte Gewinnausschüttung ist bisher unterblie-
ben. In 01 werden erstmals 6000 € als verdeckte Gewinnausschüttung behandelt. 
 a) In der Steuerbilanz ist zum 31. Dezember 01 eine Pensionsrückstellung von 114 000 € ausgewiesen. 
 b) Wie a), daneben ist eine Ausschüttungsverpflichtung von 6000 € ausgewiesen. 
In 02 wird auf vorstehende Grundsätze umgestellt, zum 31. Dezember 02 beträgt die Rückstellung 130 000 €. 
Unterfall a) 
Durch die Rückstellungserhöhung ergibt sich eine Gewinnminderung von 16 000 €. Diese entfällt wirtschaftlich in Höhe 
von 10 000 € auf das laufende Wirtschaftsjahr. Von den 10 000 € werden 6000 € als verdeckte Gewinnausschüttung 
behandelt und dem Bilanzgewinn hinzugerechnet. Der Restbetrag von 6000 € entfällt wirtschaftlich auf die Vorjahre; er 
wird bis zur Höhe der in der Vergangenheit tatsächlich als verdeckte Gewinnausschüttung behandelten Beträge, d. h. 
um 6000 € dem Bilanzgewinn hinzugerechnet. 
Zum 31. Dezember 02 beträgt der Teilbetrag II 12 000 €; der Teilbetrag I beträgt 78 000 €. 
Unterfall b) 
Durch die „Umbuchung“ von Ausschüttungsverbindlichkeit auf Rückstellung und die „normale“ Jahreszuführung 02 
ergibt sich eine Minderung des Bilanzgewinns von 10 000 €. Diese entfällt wirtschaftlich voll auf das Jahr 2002. Von dem 
Minderungsbetrag sind 6000 € als verdeckte Gewinnausschüttung zu behandeln. Eine weitere Korrektur eines wirt-
schaftlich auf die Vorjahre entfallenden Minderungsbetrags entfällt. 
Zum 31. Dezember 02 beträgt der Teilbetrag II 12 000 €; der Teilbetrag I beträgt 78 000 €. 

 

R 8.7 Rückstellungen für Pensionszusagen an Gesellschafter-Geschäftsführer von 
Kapitalgesellschaften 

1Bei Pensionsverpflichtungen ist in einem ersten Schritt zu prüfen, ob und in welchem  
Umfang eine Rückstellung gebildet werden darf. 2 Ist eine Pensionszusage bereits zivilrecht- 
lich unwirksam, ist die Pensionsrückstellung in der Handelsbilanz erfolgswirksam aufzulösen,  
dies ist maßgeblich für die steuerrechtliche Gewinnermittlung. 3Daneben müssen die Voraus- 
setzungen des § 6 a EStG erfüllt sein; sind sie nicht erfüllt, ist die Pensionsrückstellung inso- 
weit innerhalb der steuerrechtlichen Gewinnermittlung erfolgswirksam aufzulösen. 4Die Rege-
lungen in R 6 a EStR sind für den Ansatz der Pensionsrückstellungen in der steuerrechtlichen 
Gewinnermittlung dem Grunde und der Höhe nach zu berücksichtigen. 5 Ist die Pensionsrück-
stellung dem Grunde und der Höhe nach zutreffend bilanziert, ist in einem zweiten Schritt zu 
prüfen, ob und inwieweit die Pensionsverpflichtung auf einer vGA beruht. 6Bei dieser Prüfung 
sind insbesondere die Aspekte Ernsthaftigkeit1, → Erdienbarkeit und → Angemessenheit zu prü-
fen. 
_______________________________________________________________________________________ 

1 Ergänzend dazu BMF-Schrb. v. 9. 12. 2016 IV C 6 – S 2176/07/10 004 :003 BStBl. 2016 I S. 1427, abgedruckt als Anl a zu 
H 8.7. 
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H 8.7 
Angemessenheit. In die Prüfung der Angemessenheit der Gesamtbezüge des Gesellschafter-

Geschäftsführers ist auch die ihm erteilte Pensionszusage einzubeziehen. Diese ist mit der fik-
tiven Jahresnettoprämie nach dem Alter des Gesellschafter-Geschäftsführers im Zeitpunkt der 
Pensionszusage anzusetzen, die er selbst für eine entsprechende Versicherung zu zahlen hätte, 
abzüglich etwaiger Abschluss- und Verwaltungskosten. Sieht die Pensionszusage spätere Erhö-
hungen vor oder wird sie später erhöht, ist die fiktive Jahresnettoprämie für den Erhöhungs-
betrag auf den Zeitpunkt der Erhöhung der Pensionszusage zu berechnen; dabei ist von den 
Rechnungsgrundlagen auszugehen, die für die Berechnung der Pensionsrückstellung verwen-
det werden. Das gilt nicht für laufende Anpassungen an gestiegene Lebenshaltungskosten. Zur 
Ermittlung der Angemessenheitsgrenze für die Gesamtbezüge → BMF vom 14. 10. 2002, 
BStBl. I S. 972.1 Zur Überversorgung wegen überdurchschnittlich hoher Versorgungsanwart-
schaften und bei Nur-Pension → BMF vom 3. 11. 2004, BStBl. I S. 1045, Rn. 7, → BMF vom 
13. 12. 2012, BStBl. 2013 I S. 35, → BFH vom 31. 3. 2004, I R 70/03, BStBl. II S. 937, und 
→ BFH vom 28. 4. 2010, I R 78/08, BStBl. 2013 II S. 41. 

Erdienbarkeit.2 Die Zusage einer Pension an einen beherrschenden Gesellschafter-Geschäfts-
führer führt zu einer vGA, wenn der Zeitraum zwischen dem Zeitpunkt der Zusage der 
Pension und dem vorgesehenen Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand weniger als 
10 Jahre beträgt (→ BFH vom 21. 12. 1994, I R 98/93, BStBl. 1995 II S. 419 sowie → BMF 
vom 1. 8. 1996, BStBl. I S. 1138 und → BMF vom 9. 12. 2002, BStBl. I S. 1393). 

 Die Zusage einer Pension an einen nicht beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer führt 
zu einer vGA, wenn 
– der Zeitraum zwischen dem Zeitpunkt der Zusage der Pension und dem vorgesehenen 

Zeitpunkt des Eintritts in den Ruhestand weniger als 10 Jahre beträgt, oder 
– dieser Zeitraum zwar mindestens drei Jahre beträgt, der Gesellschafter-Geschäftsführer dem 

Betrieb aber weniger als 12 Jahre angehörte (→ BFH vom 24. 1. 1996, I R 41/95, BStBl. 
1997 II S. 440 und → BFH vom 15. 3. 2000, I R 40/99, BStBl. II S. 504 und → BMF vom 
7. 3. 1997, BStBl. I S. 637). 

 Eine Pensionszusage muss zur Vermeidung einer vGA vor der Vollendung des 60. Lebensjahres 
des Gesellschafter-Geschäftsführers erteilt worden sein (→ BFH vom 5. 4. 1995, I R 138/ 
93, BStBl. II S. 478). 

 Diese Grundsätze sind auch bei einer nachträglichen Erhöhung der Zusage anzuwenden 
(→ BFH vom 23. 9. 2008, I R 62/07, BStBl. 2013 II S. 39). Um eine nachträgliche Erhöhung 
kann es sich auch handeln, wenn ein endgehaltsabhängiges Pensionsversprechen infolge einer 
Gehaltsaufstockung mittelbar erhöht wird und das der Höhe nach einer Neuzusage gleich-
kommt (→ BFH vom 20. 5. 2015, I R 17/14, BStBl. 2015 II S. 1022).  

Finanzierbarkeit. Zur Finanzierbarkeit von Pensionszusagen gegenüber Gesellschafter-
Geschäftsführern → BFH vom 8. 11. 2000, I R 70/99, BStBl. 2005 II S. 653, → BFH vom 
20. 12. 2000, I R 15/00, BStBl. 2005 II S. 657, → BFH vom 7. 11. 2001, I R 79/00, BStBl. 2005 
II S. 659, → BFH vom 4. 9. 2002, I R 7/01, BStBl. 2005 II S. 662 und → BFH vom 31. 3. 2004, 
I R 65/03, BStBl. 2005 II S. 664 sowie → BMF vom 6. 9. 2005, BStBl. I S. 875.  

Fortführung eines Dienstverhältnisses.3 Zur vGA bei Fortführung eines Dienstverhältnisses 
nach Eintritt des Versorgungsfalls → BFH vom 5. 3. 2008, I R 12/07, BStBl. 2015 II S. 409 
und → BFH vom 23. 10. 2013, I R 60/12, BStBl. 2015 II S. 413.  

Invaliditätsversorgung – dienstzeitunabhängig. Die Zusage einer dienstzeitunabhängigen 
Invaliditätsversorgung zugunsten eines Gesellschafter-Geschäftsführers i. H. v. 75% des Brutto-
gehalts führt wegen Unüblichkeit zur vGA (→ BFH vom 28. 1. 2004, I R 21/03, BStBl. 2005 
II S. 841).  

Kapitalabfindung. Sagt eine Kapitalgesellschaft ihrem beherrschenden Gesellschafter-
Geschäftsführer anstelle der monatlichen Rente „spontan“ die Zahlung einer Kapitalabfin-
dung der Versorgungsanwartschaft zu, so ist die gezahlte Abfindung regelmäßig vGA (→ BFH 
vom 11. 9. 2013, I R 28/13, BStBl. 2014 II S. 726 und → BFH vom 23. 10. 2013, I R 89/12, 
BStBl. 2014 II S. 729). Bei nicht beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführern → BFH 
vom 28. 4. 2010, I R 78/08, BStBl. 2013 II S. 41.  

Lebenshaltungskosten. Zur Pensionserhöhung wegen gestiegener Lebenshaltungskosten 
→ BFH vom 27. 7. 1988, I R 68/84, BStBl. 1989 II S. 57.  

_______________________________________________________________________________________ 
1 Abgedruckt als Anl a zu H 8.5. 
2 BFH-Urteil v. 7. 3. 2018 I R 89/15, BStBl. 2019 II S. 70: 1. Werden bestehende Gehaltsansprüche des Gesellschafter-

Geschäftsführers in eine Anwartschaft auf Leistungen der betrieblichen Altersversorgung umgewandelt, dann scheitert die 
steuerrechtliche Anerkennung der Versorgungszusage regelmäßig nicht an der fehlenden Erdienbarkeit. 2. Wird bei einer 
bestehenden Versorgungszusage lediglich der Durchführungsweg gewechselt (wertgleiche Umstellung einer Direktzusage in 
eine Unterstützungskassenzusage), so löst allein diese Änderung keine erneute Erdienbarkeitsprüfung aus. 

3 Vgl. weiterhin Rz. 10 des BMF-Schrb. v. 18. 9. 2017 IV C 6 – S 2176/07/10006 BStBl. 2017 I S. 1293. 
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Lebensgefährtin. Zur Pensionszusage zugunsten einer nichtehelichen Lebensgefährtin → BFH 
vom 29. 11. 2000, I R 90/99, BStBl. 2001 II S. 204 sowie → BMF vom 25. 7. 2002, BStBl. I 
S. 706 und → BMF vom 8. 1. 2003, BStBl. I S. 93.  

Rückdeckungsversicherung. Beiträge, die eine GmbH für eine Lebensversicherung entrich-
tet, die sie zur Rückdeckung einer ihrem Gesellschafter-Geschäftsführer zugesagten Pension 
abgeschlossen hat, stellen auch dann keine vGA dar, wenn die Pensionszusage durch das Ge-
sellschaftsverhältnis veranlasst ist (→ BFH vom 7. 8. 2002, I R 2/02, BStBl. 2004 II S. 131).  

Tatsächliche Durchführung. Scheidet der beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer einer 
GmbH vor Ablauf der Erdienenszeit aus dem Unternehmen als Geschäftsführer aus, wird der 
Versorgungsvertrag tatsächlich nicht durchgeführt. Die jährlichen Zuführungen zu der für die 
Versorgungszusage gebildeten Rückstellung stellen deswegen regelmäßig vGA dar (→ BFH 
vom 25. 6. 2014, I R 76/13, BStBl. 2015 II S. 665).  

Überversorgung 
– Nur-Pension. Sog. Nur-Pensionszusagen führen regelmäßig zur sog. Überversorgung, so 

dass eine Rückstellung nach § 6 a EStG zu Lasten des Steuerbilanzgewinns nicht gebildet 
werden darf (→ BFH vom 9. 11. 2005, I R 89/04, BStBl. 2008 II S. 523 und → BFH vom 
28. 4. 2010, I R 78/08, BStBl. 2013 II S. 41 sowie → BMF vom 13. 12. 2012, BStBl. 2013 I 
S. 35). Die Zusage einer Nur-Pension ist im Übrigen durch das Gesellschaftsverhältnis veran-
lasst (→ BFH vom 17. 5. 1995, I R 147/93, BStBl. 1996 II S. 204 und → BFH vom 28. 4. 
2010, I R 78/08, BStBl. 2013 II S. 41 sowie → BMF vom 28. 1. 2005, BStBl. I S. 387). 

– Reduzierung der Aktivbezüge. → BFH vom 27. 3. 2012, I R 56/11, BStBl. II S. 665 
sowie → BMF vom 3. 11. 2004, BStBl. I S. 1045. 

– Rentendynamik. Zu fest zugesagten prozentualen Erhöhungen von Renten und Renten-
anwartschaften → H 6 a (17) Steigerungen der Versorgungsansprüche EStH.  

Unverfallbarkeit. Zu Vereinbarungen über eine Unverfallbarkeit in Zusagen auf Leistungen der 
betrieblichen Altersversorgung an Gesellschafter-Geschäftsführer → BMF vom 9. 12. 2002, 
BStBl. I S. 1393 sowie → BFH vom 26. 6. 2013, I R 39/12, BStBl. 2014 II S. 174.  

Warte-/Probezeit. Die Erteilung einer Pensionszusage unmittelbar nach der Anstellung und 
ohne die unter Fremden übliche Wartezeit ist in aller Regel durch das Gesellschaftsverhältnis 
veranlasst. Eine derartige Wartezeit ist bei bereits erprobten Geschäftsführern insbesondere in 
Fällen der Umwandlung nicht erforderlich (→ BFH vom 15. 10. 1997, I R 42/97, BStBl. 
1999 II S. 316, → BFH vom 29. 10. 1997, I R 52/97, BStBl. 1999 II S. 318, → BFH vom 
24. 4. 2002, I R 18/01, BStBl. II S. 670, → BFH vom 23. 2. 2005, I R 70/04, BStBl. II S. 882, 
→ BFH vom 28. 4. 2010, I R 78/08, BStBl. 2013 II S. 41 und → BFH vom 26. 6. 2013, 
I R 39/12, BStBl. 2014 II S. 174 sowie → BMF vom 14. 12. 2012, BStBl. 2013 I S. 58). Eine 
unter Verstoß gegen eine angemessene Probezeit erteilte Pensionszusage wächst auch nach 
Ablauf der angemessenen Probezeit nicht in eine fremdvergleichsgerechte Pensionszusage 
hinein (→ BFH vom 28. 4. 2010, I R 78/08, BStBl. 2013 II S. 41 sowie → BMF vom 14. 12. 
2012, BStBl. 2013 I S. 581). 

 Eine vGA kann bei einer unberechtigten Einbeziehung von Vordienstzeiten bei der Teilwert-
berechnung einer Pensionsrückstellung zu verneinen sein, wenn die Pensionszusage dem 
Grunde und der Höhe nach einem Fremdvergleich standhält (→ BFH vom 18. 4. 2002, 
III R 43/00, BStBl. 2003 II S. 149).  

Wegfall einer Pensionsverpflichtung. Eine wegen Wegfalls der Verpflichtung gewinnerhö-
hend aufgelöste Pensionsrückstellung ist im Wege einer Gegenkorrektur nur um die tatsäch-
lich bereits erfassten vGA der Vorjahre außerbilanziell zu kürzen (→ BFH vom 21. 8. 2007, 
I R 74/06, BStBl. 2008 II S. 277 sowie → BMF vom 28. 5. 2002, BStBl. I S. 603).2 
 
 

a) Schreiben betr. betriebliche Altersversorgung;  
Maßgebendes Pensionsalter bei der Bewertung von Versorgungszusagen,  

Urteile des Bundesfinanzhofes (BFH) vom 11. September 2013 (BStBl. 2016 II S. 1008)  
und des Bundesarbeitsgerichtes (BAG) vom 15. Mai 2012 – 3 AZR 11/10 und  

vom 13. Januar 2015 – 3 AZR 897/12 – 
Vom 9. Dezember 2016 (BStBl. I S. 1427) 

(BMF IV C 6 – S 2176/07/10004 :003; DOK 2016/1112009)  
– Auszug – 

 
 (. . .) 
2. Verdeckte Gewinnausschüttungen (vGA) bei Pensionszusagen an Gesellschafter-Geschäftsführer 

von Kapitalgesellschaften 
_______________________________________________________________________________________ 

1 Nachstehend abgedruckt als Anl b zu H 8.7. 
2 Vorstehend abgedruckt als Anl zu H 8.6. 
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